  Versetzung in die Klassen 8 bis 11 des Gymnasiums

Stand: Schuljahr 2005/06


Tabelle gemäß § 26 APO-S I 

Fächergruppe 1:  Deutsch, Mathematik, erste Fremdsprache, zweite Fremdsprache 
Fächergruppe 2:  alle übrigen Fächer
Ausgleich:    mindestens befriedigende Leistung 

1 x 5: 

	Fächergruppe 1
	Fächergruppe 2
	
	

	
	1 x 5
	
	versetzt

	1 x 5
	
	Ausgleich in Fächergruppe 1 
	versetzt

	1 x 5
	
	kein Ausgleich in Fächergruppe 1
	nicht versetzt (Nachprüfung?)


1 x 6: 

	Fächergruppe 1
	Fächergruppe 2
	 
	 

	 
	1 x 6
	 
	versetzt

	1 x 6
	 
	 
	nicht versetzt 


2 x 5: 

	Fächergruppe 1
	Fächergruppe 2
	 
	 

	
	2 x 5
	Ausgleich in beliebigem Fach
	versetzt

	
	2 x 5
	kein Ausgleich
	nicht versetzt (Nachprüfung?)

	1 x 5
	1 x 5 
	  
	nicht versetzt (Nachprüfung?)

	2 x 5 
	
	Ausgleich in Fächergruppe 1
	nicht versetzt (Nachprüfung?) 

	2 x 5
	 
	kein Ausgleich in Fächergruppe 1
	nicht versetzt


1 x 5, 1 x 6:   

	Fächergruppe 1
	Fächergruppe 2
	 
	 

	 
	1 x 5,  1 x 6
	Ausgleich in beliebigem Fach
	versetzt

	 
	1 x 5,  1 x 6
	kein Ausgleich
	nicht versetzt (Nachprüfung?)

	1 x 5
	1 x 6
	
	nicht versetzt (Nachprüfung?)

	1 x 6 
	1 x 5
	
	nicht versetzt

	1 x 5, 1 x 6
	 
	
	nicht versetzt


2 x 6: 

 nicht versetzt

© 2006 - 2007 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen

Warnung („Blauer Brief“)

Auf nicht ausreichende Leistungen muss entweder schon durch das Halbjahreszeugnis oder durch einen „Blauen Brief“ hingewiesen werden. 

Ist mit der Versetzung der Erwerb eines Abschlusses verbunden, z. B. am Ende der Klasse 10, werden bei der Entscheidung über die Versetzung und die Vergabe des Abschlusses auch Minderleistungen berücksichtigt, die nicht gewarnt worden sind.

Nachprüfung

Eine Nachprüfung ist erst nach Klasse 7 möglich. 

Zur Nachprüfung wird zugelassen, wer in einem einzigen Fach durch die Verbesserung der Note von „mangelhaft“ auf „ausreichend“ die Versetzungsbedingungen erfüllen würde.

Eine Nachprüfung ist nicht möglich, um in einem Fach einen Notenausgleich zu erreichen.

Am Ende der Klasse 10 ist eine Nachprüfung in den Fächern der zentralen Prüfung (Deutsch, Englisch, Mathematik) nicht möglich.

Ist nach der Versetzungsordnung bei Nichtversetzung grundsätzlich eine Nachprüfung möglich, so werden die Eltern der nichtversetzten Schülerinnen und Schüler darüber mit der Aushändigung des Zeugnisses informiert. Die Nachprüfung erfolgt nach der betreffenden Anmeldung an den beiden letzten Tagen der Sommerferien (i.d.R. Donnerstag und Freitag) vor Beginn des neuen Schuljahres. Die langjährigen Erfahrungen zeigen, dass eine Nachprüfung in der Regel nur nach einer intensiven und ausgezeichneten Vorbereitung erfolgreich verläuft

 

Abschlüsse 
Durch die Versetzung in Klasse 10 erweben die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums bereits den einfachsten Hauptschulabschluss. Wer als Schülerin oder Schüler des Gymnasiums die Versetzung in die gymnasiale Oberstufe nicht erreicht, kann am Ende der Jahrgangsstufe 10 doch einen Abschluss erreichen. Je nach Notenbild erhält der Schüler bzw. die Schülerin den Hauptschulabschluss nach Klasse 10 oder den mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife). Die Abschlüsse können eventuell auch durch eine Nachprüfung erreicht werden.

